
Bürger-Info Weilheim e.V. 

Geschäftsordnung 

 
I. 

Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind: 

a. Der Vorstand. 

b. Die Mitgliederversammlung. 

 

 

II. 

Mitgliederversammlung 

 

1) Die Mitgliederversammlung beschließt über 

a. Wahl, Entlastung und Abberufung des Vorstandes 

b. Die Höhe der Mitgliederbeiträge und die Erhebung von Umlagen 

c. Satzungsänderungen 

d. Aufnahme von Mitgliedern, deren Aufnahme vom Vorstand abgelehnt wurde. 

e. Aufträge und Weisungen an den Vorstand zur Erreichung der Vereinsziele. 

f. Ausschluss von Mitgliedern. 

g. Geschäftsordnung. 

h. Auflösung des Vereins. 

 

2) Erforderliche Mehrheitsverhältnisse 

a. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder, bzw. mit relativer Mehrheit bei Stimmverteilung auf 

mehr als zwei Vorschläge. Für Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins 

ist Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

b. Stimmberechtigt ist jedes volljährige Mitglied (natürliche Person) sowie juristische 

Personen bzw. (nicht-) rechtsfähige Vereinigungen als Mitglieder. 

 

3) Einberufung der Mitgliederversammlung 

a. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung schriftlich unter Mitteilung der 

Tagesordnung spätestens zwei Wochen vor ihrem Zusammentritt ein. 

b. Die Mitgliederversammlung muss zweimal jährlich stattfinden. Sie ist außerdem 

einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse fordert oder 1/10 der Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe des Grundes verlangt. 

 

4) Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung. 

 

5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind unter Verzeichnung des Datums, der Zahl der 

anwesenden Mitglieder, des Abstimmungsergebnisses und –gegenstandes zu proto-

kollieren. Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist nach der Beschlussfassung zur 

Billigung vorzulegen. Es ist vom/von der Protokollführer/in und vom/von der Versamm-

lungsleiter/in zu unterzeichnen. 

 



III. 

Vorstand 

 

1) Der Vorstand führt den Verein. 

 

2) Der Vorstand besteht aus einem 1. Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 

Finanzvorstand sowie einem/er Schriftführer/in. Die Tätigkeit als Vorstand ist 

ehrenamtlich. Besteht mit einem Vorstand darüber hinaus ein Anstellungsverhältnis, kann 

von der Mitgliederversammlung ein weiteres Vorstandsmitglied berufen werden. 

Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit entscheidet die 

Stimme des Vorsitzenden. 

 

3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die 

Abstimmung erfolgt geheim. Die erforderlichen Mehrheiten regelt Punkt II. 2.). Die 

jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im 

Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. 

 

4) Vertretungsmacht 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden bzw. den 

stellvertretenden Vorsitzenden allein vertreten. 

 

 

IV. 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes 

 

1) Zahl und Häufigkeit der Vorstandssitzungen bestimmt der Vorstand. 

 

2) Bei Geldgeschäften und Verträgen bis zu 300,00 Euro sind alle Vorstandsmitglieder 

einzeln zeichnungsberechtigt. Bei Geldgeschäften und Verträgen, die darüber hinaus 

gehen, erfolgt die Vertretung durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. 

Der gesamte Vorstand kann einzelne Vereinsmitglieder schriftlich bevollmächtigen, 

zusammen mit einem Vorstandsmitglied Geldgeschäfte und Verträge, die 300,00 Euro 

übersteigen abzuschließen oder zu beenden. Diese schriftliche Vollmacht muss den 

Vertretungsrahmen auf einen bestimmten Arbeitsbereich z. B. finanzielle und sonstige 

Belange des Bürger-Info Weilheim e.V. beschränken und deutlich hervorheben, dass die 

Vertretung nur zusammen mit einem Vorstandsmitglied erfolgen darf. 

 

3) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Zu seinem 

Aufgabenbereich gehören insbesondere: 

• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung unter Aufstellung der 

Tagesordnung. 

• Erstellung eines Jahresberichtes (Rechenschaftsbericht und Finanzbericht). 

• Abschluss und Kündigung von Honorar- und Arbeitsverträgen. 

 

 

Weilheim, 05.07.2004  

 


